
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 7.1 
Änderungsantrag zur Vorlage B 0012/2020 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
2020; hier: Entwurf eines Nachtragshaushalts 
Einreicher: SPD Fraktion 
Vorlage: AN 0075/2020 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, unverzüglich gemäß § 48 Abs. 2 KV-MV den Entwurf 
eines Nachtragshaushalts zur Beratung und Beschlussfassung in den Fachausschüssen und 
in der Bürgerschaft vorzulegen.  
  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2020-VII-03-0247 
 
Datum: 16.04.2020 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Kuhn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


